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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von dem Fachbereich Rechtswis
senschaften der Philipps-Universität Marburg im Wintersemester 
2021/2022 als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Litera
tur sind bis Oktober 2021 berücksichtigt. Der Stand der untersuchten 
untergesetzlichen Rechtsquellen ist im jeweiligen Abschnitt angegeben.
Besonders danke ich meiner Doktormutter Prof. Dr. Monika Böhm. 
Sie hat die Arbeit konstruktiv betreut und mit wichtigen Impulsen und 
Ratschlägen zu ihrem Gelingen beigetragen. Prof. Dr. Steffen Detter
beck danke ich für die rasche Zweitbegutachtung und seine hilfreichen 
Anmerkungen. Prof. Dr. Roland Schimmel gilt mein Dank für sein 
stets offenes Ohr und seine Anregungen.
Den starken Fokus auf die Rechtspraxis verdankt die Arbeit auch der 
Unterstützung durch verschiedene Institutionen und Kollegen. Her
vorzuheben sind das Stadtplanungsamt und die Bauaufsicht sowie das 
Rechtsamt der Stadt Frankfurt am Main und dort insbesondere Dr. 
Martin Baumbach, Kerstin Feldmann, Carola Steber sowie Martina 
Rose-Algari.
Die vielen Berührungspunkte der Arbeit mit botanischen und baum
pflegerischen Aspekten verlangten einen regelmäßigen Austausch mit 
Baumfachleuten diverser Disziplinen. Mein wichtigster Ratgeber war 
dabei stets mein Vater Peter Vornholt. Ihm verdanke ich nicht nur den 
Anstoß zu dieser Arbeit. Seine jahrzehntelange Erfahrung und Exper
tise als Gärtnermeister und Leiter des Bad Homburger Schlossparks 
sowie anderer historischer Gärten waren unverzichtbar.
Schließlich wäre diese Arbeit ohne den Rückhalt und die Unterstüt
zung meiner Familie undenkbar gewesen. Meine Frau Melanie und 
meine lieben Kinder Theo und Marlene haben mich stets motiviert 
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und in allen Schaffensphasen unterstützt. Ohne Euch hätte diese Ar
beit kein so erfolgreiches Ende genommen.

Wehrheim, im März 2022 Cedric Pierre Vornholt

Vorwort
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Einleitung

Bäumen kommt in der europäischen Kultur- und Rechtsgeschichte 
seit der Antike eine besondere Bedeutung zu, die sich im Laufe der 
Zeit gewandelt hat. In der griechischen, römischen und germanischen 
Mythologie waren zahlreiche Bäume Göttern geweiht oder galten als 
Symbol und Lebensstätte von Göttern und mythologischen Wesen 
wie etwa den Baumnymphen.1 Das Christentum stand dieser Mystifi
zierung von Bäumen kritisch gegenüber. Dies zeigt sinnbildlich die 
Fällung der Donareiche durch Bonifatius, die dem germanischen Don
nergott Thor geweiht war. Gleichzeitig besitzen Bäume aber auch nach 
jüdisch-christlichem Verständnis eine große theologische Symbolkraft, 
was bereits an der Schöpfungsgeschichte mit dem Lebensbaum und 
dem Baum der Erkenntnis, dessen verbotene Frucht zur Vertreibung 
aus dem Paradies führte, deutlich wird.2 Im Neuen und Alten Testa
ment wird daneben auch von der versorgenden Funktion von Bäumen 
berichtet. Ölbäume, Feigenbäume oder auch Granatapfelbäume dien
ten in biblischen Zeiten und weit darüber hinaus als wichtige Nah
rungsquelle.3 Baumfrüchte waren zudem in der Landwirtschaft für die 
Tiermast jahrhundertelang bedeutsam und seit jeher sind Bäume als 
Rohstoffquelle für Bauholz und für die Wärmeerzeugung unverzicht
bar.
Wegen dieser Bedeutungsfülle von Bäumen sind baumschützende Re
gelungen in der europäischen Rechtstradition keine Seltenheit. Bereits 
der corpus iuris civilis regelte mit der actio arborum furtim caesarum 
nicht nur einen Schadensersatzanspruch des Baumeigentümers, son

A. 

1 Baudy, Baumkult, in: Cancik/Schneider, Der Neue Pauly, Bd. II, Sp. 505; Heizmann, 
in: LWF, Beiträge zur Esche, 62–69.

2 Gen 2, 9; Zur Symbolik von Bäumen in der Bibel: Böhme, In den Himmel wachsen, 
18–58.

3 Dtn 8, 8;24, 20; Num 13, 23; LK 13, 6–9; Mk 11, 12 f.
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dern setzte die Baumzerstörung auch mit dem Straßenraub gleich.4 
In mittelalterlichen Rechtsquellen waren bei der widerrechtlichen Be
schädigung von Bäumen (Baumfrevel) teils drakonische Strafen wie 
Verstümmelungen vorgesehen5 und noch im 19. Jahrhundert drohte 
bei Baumfrevel im Königreich Sachsen eine Freiheitsstrafe.6

Die Motive der rechtlichen Unterschutzstellung von Bäumen sowie die 
Sanktionen haben sich mittlerweile grundlegend gewandelt. Im Vor
dergrund steht heute die ökologische Bedeutung der Bäume. Im Um
gang mit den Herausforderungen des Klimawandels und den damit 
verbundenen Umweltauswirkungen kommt den Ökosystemleistungen 
von Bäumen eine entscheidende Bedeutung zu. Vor allem steigende 
Temperaturen sowie zunehmende Wetterextreme machen einen vita
len Baumbestand unverzichtbar und lassen Bäume sowie ihre Schutz
bedürftigkeit immer mehr in das öffentliche Bewusstsein rücken.
Bäume verbessern die Luftqualität und kühlen ihre Umgebung spürbar 
ab. Sie schützen zudem vor Bodenerosionen. Eine gute Durchwurze
lung erhöht die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens, wodurch Bäu
me die Folgen der vermehrt auftretenden Starkregenereignisse mildern 
können. Aus anthropozentrischer Sicht ist ein gesunder und wachsen
der Baumbestand deswegen ein wesentlicher Baustein zur Schaffung 
und zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt. Daneben sind Bäume 
wertvolle Habitate und helfen, die Artenvielfalt zu bewahren.
Eine starke Durchgrünung steigert die Lebensqualität in Städten und 
Wohnquartieren und wertet das Ortsbild auf. Der Schutz des Baumbe
stands und die Anpflanzung neuer Bäume finden auch deswegen in 
der Stadtplanung immer größere Berücksichtigung.
Trotz der vielfältigen Vorteile von Bäumen für den Menschen und 
seine Umwelt sind dennoch regelmäßig Fällungen und entstellende 
Rückschnitte gesunder Bäume zu beobachten, da viele Grundstücksei
gentümer den Pflege und Erhaltungsaufwand als lästig empfinden. 

4 Dig. 47.7.2.: Sciendum est autem eos, qui arbores et maxime vites ceciderint, etiam 
tamquam latrones puniri.

5 Werkmüller, Baumfrevel, in: Cordes et al., HRG, Bd. I, Sp. 476 f.
6 Art. 291 Criminalgesetzbuch für das Königreich Sachsen (1838).
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Auch das mit Bäumen verbundene Haftungsrisiko für Verkehrssiche
rungspflichten und die damit einhergehenden Aufwendungen motivie
ren oft zum rücksichtslosen Griff zur Säge. Mit rechtlichen Mitteln 
lassen sich solche Maßnahmen umfangreich untersagen und Bäume 
schützen. Daneben lässt sich auch die Anpflanzung neuer Bäume zur 
Stärkung der lokalen Durchgrünung rechtsverbindlich steuern.
Den rechtlichen Rahmenbedingungen des Baumschutzes widmet 
sich die vorliegende Arbeit. Ausgehend von der Bedeutung der ver
schiedenen Ökosystemleistungen, die den rechtlichen Schutz von 
Bäumen rechtfertigen, werden der Begriff und der Gegenstand des 
Baumschutzrechts bestimmt. Darauf baut die Untersuchung einzelner 
baumschutzrechtlicher Instrumente auf, wobei sowohl die Möglich
keiten kommunaler Satzungen als auch unmittelbar baumschützende 
Vorschriften des Bundes- und Landesrechts einbezogen werden.
Die Durchsetzung baumschutzrechtlicher Vorschriften sowie weitere 
verwaltungspraktische und verfahrensrechtliche Aspekte werden da
bei besonders berücksichtigt und in die Untersuchung der einzelnen 
baumschutzrechtlichen Instrumente einbezogen. Die Rechtsschutz
möglichkeiten gegen beeinträchtigende Maßnahmen an Bäumen wer
den in einem eigenen Abschnitt dargestellt.
Das abschließende inhaltliche Kapitel behandelt das Baumschutzrecht 
in rechtlichen Spannungsverhältnissen, die aus der Kollision baum
schutzrechtlicher Verbote und Erhaltungspflichten mit eigentums- und 
zivilrechtlichen Rechten und Pflichten sowie mit öffentlichen Interes
sen entstehen können. Im Mittelpunkt des Kapitels steht die kritische 
Auseinandersetzung mit vorhandenen Lösungsansätzen sowie deren 
Ergänzung und die Entwicklung neuer Lösungsmöglichkeiten für ver
schiedene rechtliche Spannungsverhältnisse.
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Stand der Forschung

In der Rechtswissenschaft wurde das Baumschutzrecht trotz des wach
senden gesellschaftlichen Bewusstseins für den Umweltschutz in den 
letzten beiden Jahrzehnten zunehmend vernachlässigt. Umfangreiche
re Arbeiten zum Baumschutzrecht sind rar und überwiegend älteren 
Datums. Seit Mitte der 1990er Jahre wird die Literaturlage immer 
überschaubarer und die wenigen neueren Beiträge beschränken sich 
auf Aufsätze zu einzelnen Fragestellungen.
Inhaltlich konzentriert sich die Auseinandersetzung mit dem Baum
schutzrecht bislang auf die satzungsrechtlichen Instrumente der Ge
meinden. Dabei finden die rechtlichen Möglichkeiten abseits von 
Baumschutzsatzungen wie die öffentlichbaurechtlicher Satzungen we
nig Beachtung.
In Bezug auf Baumschutzsatzungen sind die Beiträge von Günther 
(1994)7, Dreßler/Rabbe (2001)8 und Führen (2002)9 hervorzuheben. 
Neuere Darstellungen10 orientieren sich weitgehend an Günthers Mo
nographie und lassen die umfangreiche Rechtsprechung der letzten 
Jahre nahezu unberücksichtigt, weswegen sie kaum neue Erkenntnisse 
liefern. Zudem stellen die Autoren älterer Arbeiten wegen der Novel
lierung des Bundesnaturschutzgesetzes 201011 und der damit verbun
denen Änderungen der Landesnaturschutzgesetze mittlerweile eine in 
weiten Teilen überholte Rechtslage dar.

B. 

7 Günther, Baumschutzrecht.
8 Dreßler/Rabbe, Kommunales Baumschutzrecht.
9 Führen, in: LübbeWolff/Wegener, Umweltschutz durch kommunales Satzungs

recht, Rn. 480–527.
10 Dreier, in: Hoppenberg/de Witt, Handbuch des öffentlichen Baurechts, Kap. E, 

Rn. 392–429.; Meßerschmidt, § 29 BNatSchG, Rn. 61–124; Timmermann/Wierin
ger, ZUR 2020, 521.

11 BGBl. I 2009, 2542.
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Regelungen baurechtlicher Satzungen zum Erhalt und zur Anpflan
zung von Bäumen sind bislang nicht umfangreich untersucht worden. 
Bauleitplanerische Festsetzungen, die zum Erhalt von Bäumen oder 
zu deren Anpflanzung verpflichten, werden gelegentlich am Rande ge
nannt. Reimer (2019)12 hat den Fokus zuletzt erweitert und neben den 
Festsetzungsmöglichkeiten von Bebauungsplänen auf die Regelungs
möglichkeiten von örtlichen Bauvorschriften hingewiesen, diese aber 
nicht im Detail untersucht. Einen ersten Überblick liefert der Aufsatz 
von Kraus/Zettl (2017), die die baurechtlichen Instrumente mit Blick 
auf die Rechtslage in Bayern zusammenfassen.13

Unmittelbar anwendbare Vorschriften des Landes- und Bundesrechts 
zum Schutz von Bäumen, die keiner Umsetzung durch kommunale 
Satzungen bedürfen, sind bisher nicht in nennenswertem Umfang un
tersucht worden. Die Beiträge zum gesetzlichen Schutz von Alleen 
sind stark auf denkmalschutzrechtliche Aspekte fokussiert,14 wobei die 
zwischen den Bundesländern durchaus variierenden naturschutzrecht
lichen Vorschriften nicht ausführlich behandelt werden.
Zum Baumschutz durch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
finden sich vereinzelt Überlegungen. Während Louis in seinem Aufsatz 
zum Schutz von Einzelbäumen durch die naturschutzrechtliche Ein
griffsregelung die wesentlichen Fragen der Tatbestandsvoraussetzun
gen übergeht,15 dienen Reimers16 Ausführungen zur Eingriffsregelung 
als Ausgangspunkt für die weitere Diskussion.
Mit den rechtlichen Spannungsverhältnissen hat sich die Rechtswis
senschaft bislang wenig befasst. Teilweise haben die Rechtslage und 
die Rechtsentwicklung die Beiträge – wie zum Beispiel Steinbergs 
Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis zwischen Baum

12 Reimer, in: Durner et al., Das sinnvoll Denkbare denken, das davon Machbare 
machen, 569 [578–581].

13 Kraus/Zettl, KommunalPraxis Bayern 2017, 392 [393–396].
14 Hönes, ZUR 2006, 304 [305–310]; LKV 2007, 337 [340–343].
15 Louis, DVBl. 2017, 823 [825 f.].
16 Reimer, in: Durner et al., Das sinnvoll Denkbare denken, das davon Machbare 

machen, 569 [576 f.].
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schutzrecht und der Eigentumsfreiheit (1981)17 – überholt. Eine Ge
samtschau über die rechtlichen Spannungsverhältnisse, mit denen das 
Baumschutzrecht konfrontiert ist, fehlt gänzlich. Auch Führen und 
Günther greifen die Spannungsverhältnisse nur punktuell auf.

17 Steinberg, NJW 1981, 550 [555–557].
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Ziel und Gang der Arbeit

Diese Lücken in der rechtswissenschaftlichen Literatur erstaunen. 
Denn die Rechtsprechung ist regelmäßig mit baumschutzrechtlichen 
Fällen – nicht nur im Zusammenhang mit Baumschutzsatzungen 
und Baumschutzverordnungen – befasst und wird in dieser Arbeit 
umfangreich miteinbezogen. Eine aktuelle und umfassende Begutach
tung der rechtlichen Instrumente des Baumschutzrechts sowie der 
Spannungsverhältnisse, mit denen baumschutzrechtliche Vorschriften 
konfrontiert sind, fehlt bislang. Mit der vorliegenden Dissertation soll 
dazu beigetragen werden, diese Lücke zu schließen.
Im ersten Kapitel wird die Schutzbedürftigkeit von Bäumen wegen 
ihrer Ökosystemleistungen beleuchtet (Kapitel D.I). Sodann werden 
der Begriff und der Inhalt des Baumschutzrechts bestimmt. Dabei ist 
unter anderem kritisch zu prüfen, ob das Baumschutzrecht Waldbäu
me erfasst (Kapitel D.II).
Daran schließt sich die Darstellung der einzelnen Instrumente des 
Baumschutzrechts an. Die Untersuchung dieser Instrumente ist nor
menhierarchisch aufgebaut und beginnt mit dem kommunalen Baum
schutzrecht, das bislang den Schwerpunkt baumschutzrechtlicher Ar
beiten darstellt. Dem folgt die Analyse baumschutzrechtlicher Vor
schriften des Landes- und Bundesrechts.

Kommunales Baumschutzrecht

Im Mittelpunkt der Untersuchung des kommunalen Baumschutzrechts 
(Kapitel E.I) stehen konkrete Satzungsbeispiele. Anders als frühere 
Arbeiten zu Baumschutzsatzungen, in denen der Fokus allenfalls auf 
jeweils einem Satzungsbeispiel lag, werden in dieser Arbeit sämtliche 

C. 
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hessische Baumschutzsatzungen18 und somit ein größerer zusammen
hängender Regelungskomplex untersucht. Das erlaubt zum einen eine 
repräsentative Darstellung der Regelungsinhalte von Baumschutzsat
zungen. Zum anderen werfen die individuellen Regelungen einiger 
Baumschutzsatzungen neue Rechtsfragen auf.
Diese Herangehensweise wird auch für die Untersuchung der Bebau
ungspläne und örtlichen Bauvorschriften gewählt. Untersuchungsge
genstand für bauplanungsrechtliche Festsetzungen sind die Bebau
ungspläne der Stadt Frankfurt am Main, die von 2015 bis 2019 in 
Kraft getreten sind. Die Stadt Frankfurt am Main verfügt nicht nur 
über eine ausreichende Zahl aktueller Bebauungspläne. Die diverse 
städtebauliche Situation von Hessens größter Stadt – dörfliche Gebiete 
im Norden der Stadt, eine stark verdichtete Innenstadt, große Gewerbe- 
und Industrieflächen – erlaubt auch allgemeine Rückschlüsse auf das 
baumschutzrechtliche Potential von Bebauungsplänen.
Örtliche Bauvorschriften können im Gegensatz zu Baumschutzsatzun
gen nicht zum Erhalt von Bäumen beitragen, aber umfangreich de
ren Anpflanzung vorschreiben. Dadurch können sie Baumschutzsat
zungen ergänzen. Eine umfassende grünordnerische örtliche Bauvor
schrift ist in Hessen bislang nur in Frankfurt am Main in Planung. Der 
Entwurf der Satzung dient als primäres Untersuchungsobjekt.
Die Untersuchung der Instrumente des kommunalen Baumschutz
rechts schließt mit der Frage ab, ob und welche Möglichkeiten der 
indirekten Verhaltenssteuerung die Gemeinden neben den regulativen 
Möglichkeiten nutzen können. Auch dabei wird der vorherige Ansatz 
beibehalten und es werden praktische Beispiele hessischer Gemeinden 
herangezogen.

Baumschutzrechtliche Vorschriften des Landes- und Bundesrechts

Die Untersuchung der baumschutzrechtlichen Vorschriften des Landes- 
und Bundesrechts, die keiner Umsetzung durch kommunale Satzun

II.

18 Stand: 30.08.2020.
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gen bedürfen, ist auf das Naturschutzrecht und das öffentliche Bau
recht fokussiert (Kapitel E.II).
Durch das Bundesnaturschutzgesetz ist es den Bundesländern erlaubt, 
Alleen und somit einen speziellen Typ einer Baumgruppe umfang
reich unter Schutz zu stellen und das Schutzregime weitgehend selbst 
auszugestalten. Zu prüfen ist, ob und gegebenenfalls in welchem Um
fang die allgemeine Eingriffsregelung Möglichkeiten bietet, Bäume vor 
Eingriffen zu schützen. Kritisch ist zu hinterfragen, ob das für die 
gartenbauliche Praxis besonders bedeutsame Schnittverbot gemäß § 39 
Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG wegen seiner saisonalen Befristung dem 
Baumschutzrecht zuzuordnen ist.
Das baumschutzrechtliche Potential des Bauplanungsrechts erschöpft 
sich in den Festsetzungsmöglichkeiten von Bebauungsplänen. Die Vor
schriften des Baugesetzbuchs enthalten keine unmittelbar geltenden 
baumschutzrechtlichen Regelungen, sodass die Untersuchung öffent
lichbaurechtlicher Instrumente auf das Bauordnungsrecht beschränkt 
ist. Neben dem Baumschutz auf Baustellen stehen die gesetzlichen 
Vorschriften über die Gestaltung und Bepflanzung von Grundstücks
freiflächen im Vordergrund.

Rechtsschutzfragen

Auch die Rechts- und die Verwaltungspraxis werden in den Blick 
genommen. Dies betrifft sowohl die Verwaltungsverfahren als auch die 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Die Verwaltungsverfahren wer
den dazu im Zusammenhang mit den einzelnen Instrumenten des 
Baumschutzrechts betrachtet, sofern sie Besonderheiten oder Schwie
rigkeiten aufweisen.
Die prozessrechtlichen Fragen betreffen überwiegend die Zulässigkeit 
von Rechtsbehelfen gegen Erlaubnisse für Eingriffe in den Baumbe
stand und dabei – wie häufig im Umweltrecht – die Klagebefugnis 
Dritter (Kapitel F).

III.
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Rechtliche Spannungsverhältnisse

In dem abschließenden Kapitel wird die Kollision baumschutzrecht
licher Vorschriften mit anderen Rechtspositionen und Interessen un
tersucht (Kapitel G). Soweit die Verfügungsbefugnis des Baumeigen
tümers eingeschränkt ist, gilt es, zuerst die Vereinbarkeit mit der 
grundgesetzlichen Eigentumsgarantie zu untersuchen. Dabei werden 
auch mögliche additive Grundrechtseingriffe durch eine Agglomerati
on baumschutzrechtlicher Vorschriften berücksichtigt.
Die eingeschränkte Verfügungsbefugnis über Bäume kann sich auch 
auf zivilrechtliche Eigentumspositionen auswirken. Baumschutzrecht
liche Verbote können erstens nachbarrechtlichen Abwehransprüchen 
wegen überwachsender Bäume entgegenstehen. Lösungsansätze sind 
dabei über Dispensmöglichkeiten von den baumschützenden Verboten 
zu suchen, die vor allem verfahrensrechtliche Fragen aufwerfen.
Zweitens kann die Unterschutzstellung und die damit einhergehende 
Einschränkung der Verfügungsbefugnis erforderlichen Maßnahmen 
zur Herstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen entgegenstehen. 
Dadurch kann sich das Haftungsrisiko für Baumeigentümer erhöhen, 
weswegen ein Übergang der Haftung für Verkehrssicherungspflichten 
auf die zuständige Behörde kritisch zu diskutieren ist.
Darüber hinaus können baumschutzrechtliche Vorschriften auch mit 
öffentlichen Interessen kollidieren. Diverse Verbote zum Erhalt von 
Bäumen können in historischen Gärten und Parkanlagen gartendenk
malpflegerische Maßnahmen, die empfindliche Eingriffe in Baumbe
stände erfordern können, erschweren. Zur Auflösung dieses Span
nungsverhältnisses bedarf es eines sachgerechten Ansatzes, der neben 
rechtlichen Aspekten insbesondere auch das sich annähernde Verhält
nis zwischen Baumschutz bzw. Naturschutz im Allgemeinen und der 
Gartendenkmalpflege berücksichtigt. Schließlich können Baumschutz 
und Klimaschutz miteinander in Konflikt geraten, wenn Bäume So
laranlagen verschatten und deswegen beseitigt werden sollen. Dann 
ist zu fragen, welcher Belang vorgeht bzw. wie die beiden Interessen 
miteinander in Einklang gebracht werden können. Diese Fragen treten 

IV.
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